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STADT KREUZTAL  - ÖFFENTLICHE AUSSCHREIBUNG nach VOB/A  
 
Bauvorhaben:    ”Deckenerneuerung Eichener Straße” - Staßenbauarbei ten  
Die Stadt Kreuztal plant Straßen- und Kanalbauarbeiten zur Deckenerneuerung der Eichener Straße. 
 
Leistungsumfang  
 
Los A – Straßenbau  
Menge Art der Leistung 
ca.   1.300 t Asphalt aufnehmen / fräsen 
ca.        24 St Straßenabläufe mit Anschlussleitung 
ca.      360 t Frostschutzschicht 
ca.   1.200 t Asphalttragschicht 
ca.      330 t Asphaltbeton 
ca.        80 m Rinnen 
ca.        80 m Bordsteine 
 Angleicharbeiten, Sonstiges 
 
Los B – HA-Kanäle  
Menge Art der Leistung 
ca.      120 m  Steinzeugrohre abbrechen 
ca.      250 m3  Grabenaushub 
ca.      140 t Splitt 5/11 
ca.        25 St Hausanschlüsse erneuern 
ca.        40 St Auflageringe erneuern 
 
Ausführungszeit  Beginn: 01.07.2010 
 Fertigstellung: 27.08.2010 

Sicherheitsleistungen: 3 % Mängelanspruchsbürgschaft,  
 5 % Vertragserfüllungsbürgschaft 
 
Die Angebotsunterlagen können ab Mittwoch, den 02.06.2010 im Rathaus der Stadt Kreuztal, Siegener Str. 5, 
Zimmer 202, nach Vorlage der Quittung über den erforderlichen u.a. Betrag auf das Konto Nr. 100 050 64 der 
Stadtkasse Kreuztal bei der Sparkasse Siegen (BLZ 460 500 01) unter Angabe des Stichwortes: 
 

Deckenerneuerung Eichener Straße  
abgeholt werden. 
 

Öffnung der Angebote:  Montag, 21.06.2010, 10.00 Uhr im Rathaus Kreuztal,  
  Siegener Str. 5, Zimmer 203 

Zuschlagsfrist:  20.07.2010 

Vergabeprüfstelle nach VOB/A § 31: Kreis Siegen-Wittgenstein  
 – Untere Staatliche Verwaltungsbehörde – 
 Koblenzer Straße 73, 57069 Siegen 
 

Kosten: 
Die Angebotsunterlagen (LV – Kurz- und Langtext mit Vertragsbedingungen) liegen je nach Wunsch des Bie-
ters in zwei verschiedenen Formen zu unterschiedlichen Preisen zur Abholung bereit: 

1.) als 3,5"-Diskette nach GAEB-Schnittstelle 83 (Angebotsaufforderung) 15,00 Euro 
2.) als Papierausdruck   30,00 Euro 

Mit der Überweisung des entsprechenden Betrages entscheidet sich der Bieter für die jeweilige  
Ausgabeform. 
Es werden nur fachkundige, leistungsfähige und zuverlässige Firmen zugelassen, die im Besitz des RAL-
Gütezeichens der Gütegemeinschaft „Güteschutz Kanalbau“ sind oder ersatzweise einen Fremdüberwa-
chungsvertrag für diese Maßnahme abschließen. 
Kreuztal, den 28.05.2010 Stadt Kreuztal  

 Der Bürgermeister 


